
Die Erklärung muß so hergestellt sein, daß sie 
ihren wirklichen Aussteller erkennen läßt. Dieses 
Merkmal ist für die Echtheit der Urkunde ent
scheidend. Echt ist eine Urkunde dann, wenn sie 
tatsächlich von dem ausgestellt wurde, der als Aus
steller in Erscheinung tritt. Sie ist unecht, wenn sie 
nicht den tatsächlichen Aussteller, sondern einen 
anderen erkennen läßt.

Eine echte Urkunde liegt z. B. vor, wenn A einen 
Scheck mit seiner eigenen Unterschrift ausstellt; der 
tatsächliche Aussteller ist mit dem Unterzeichneten 
identisch. Eine unechte Urkunde liegt vor, wenn A 
auf dem von ihm ausgestellten Scheck mit dem Na
menszug von В unterzeichnet; tatsächlicher Aus
steller und erkennbar werdender Aussteller sind 
nicht identisch.

Ohne erkennbaren Aussteller hat die Erklä
rung keinen Urkundencharakter (z. B. der nicht 
Unterzeichnete Brief eines staatlichen Organs).

Von einer Urkunde spricht man auch dann, wenn 
mehrere Unterlagen in ihrer Gesamtheit eine Er
klärung fixieren (Gesamturkunde). „Eine Gesamt
urkunde liegt dann vor, wenn die rechtserhebliche 
Tatsache durch die Urkundengesamtheit bewiesen 
wird.“21)

Die Urkundenfälschung besteht erstens im 
Herstellen einer unechten Urkunde; hier ist die Ur
kunde von Anfang an unecht.

Eine solche Urkundenfälschung liegt z. B. dann vor, 
wenn nach dem Tod eines anderen ein „Testament“ 
aufgesetzt wird. Auch wenn der ursprüngliche Emp
fänger einer inzwischen verlorengegangenen Quit
tung sich selbst ohne Einverständnis des ursprüngli
chen Ausstellers eine „neue“ Quittung anfertigt, ist 
diese von Anfang an unecht. Daß der ursprüngliche 
Aussteller sich seinerzeit selbst zum Inhalt der Er
klärung (zum Empfang des quittierten Betrages) 
bekannt hat, spielt dabei keine Rolle.

Die zweite Begehungsweise der Urkundenfäl
schung besteht im Verfälschen einer echten Ur
kunde; bei diesem Vergehen verändert der Täter 
eine bereits bestehende echte Urkunde.

Diese Begehungsweise liegt z. B. vor, wenn der Tä
ter eine Urkunde ohne Wissen bzw. Einverständnis 
des Ausstellers dahingehend verändert, daß ange
nommen werden soll, der Aussteller habe die Erklä
rung von vornherein so abgegeben oder selbst geän
dert. Auch wenn der Aussteller einer Urkunde 
nachträglich Veränderungen an ihr vornimmt, ver
fälscht er sie (wenn er z. B. bei einer Quittung den 
Betrag, über den er quittiert hat, später verändert).

Weitere Begehungsweisen sind das Gebrau
chen einer unechten oder einer verfälschten Ur
kunde. Strafrechtliche Verantwortlichkeit hierfür 
kommt nur in Betracht, wenn der Täter nicht be
reits eine der beiden ersten Handlungsalternati
ven verwirklicht hat.

Der Vorsatz ist durch die Absicht konkreti
siert, im Rechtsverkehr zu täuschen. Wird erst 
nach der Herstellung einer unechten Urkunde das 
Gebrauchen in Täuschungsabsicht begangen, 
dann ist dieses Gebrauchen die Urkundenfäl
schung.22)

Das Delikt wird oft in Tateinheit mit Betrug 
(z. B. Scheckfälschung) begangen.

Die Urkundenvernichtung (§ 241 StGB) um
faßt außer dem Vernichten auch das Beschädigen, 
Zurückhalten oder Beiseiteschaffen von Urkun
den.

Vernichten liegt dann vor, wenn der Erklä
rungsinhalt und der Aussteller auch durch die Zu
hilfenahme technischer Mittel nicht mehr erkenn
bar gemacht werden können. Dazu gehört auch 
das Löschen einer Tonbandaufzeichnung. Eine 
stoffliche Vernichtung ist nicht notwendig. Be
schädigen ist gegeben, wenn ein Teil der Erklä
rung oder der Aussteller nicht mehr erkennbar 
sind bzw. gemacht werden können. Beiseiteschaf
fen ist die endgültige und Zurückhalten die vor
übergehende widerrechtliche Herausnahme aus 
dem Rechtsverkehr. Insofern ist zu prüfen, ob ge
setzliche Pflichten, z. B. zur Aufbewahrung oder 
zur Vorlage der Urkunde, bestehen (vgl. § 73 der 
АО über das einheitliche System von Rechnungs
führung und Statistik in den Versicherungsein
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